
4.6 Angaben zu
Problemstellungen, die
systematisch bedingt sind oder
signifikant häufig auftraten und
Anlass für Anträge auf
Durchführung eines
Streitbeilegungsverfahrens waren
Der Ombudsmann der privaten Banken hat aufgrund seiner Schlichtungstätigkeit

keine Erkenntnisse über Problemstellungen gewonnen, die systematisch bedingt

sind oder signifikant häufig auftraten und Anlass für Anträge auf Durchführung eines

Streitbeilegungsverfahrens waren. 

Dieser Abschnitt ist nicht im Erhebungsbogen aufgeführt.
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